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XIV. Gesctzgcbungsperiode 
DEH BUNDESMINISTER FüR FINANZEN 

Z. 11 0502/56-Pr.2/78 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1017 Wie n 

Hi en, 1978 06 13 

~tf22/AB 

1978 -06~ 1 6 
zU -f<f29JJ 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Ermacora und Genossen vom 21. April 1978, 
Nr. 1829/J, betreffend die Durchführung des Volksgruppengesetzes 1976, beehre 
ich mich mitzuteilen: 

Zu Jl:. 
Mit Rundschreiben des Bundeskanzleramtes vom 27. Juni 1977, GZ 601 166/14-VI/l/77, 
wurden nähere Erläuterungen zur Verordnung der Bundesregierung vom 31. Mai 1977, 
BGB1.Nr. 307, über die B2stimmtJng der Gerichte, Vervvaltungsbehörden und sonstigen 
Dienststellen, vor denen die slowenische Sprache zusätzlich zur deutschen Sprache 
als Amtssprache zugelassen wird, geg~ben. 

Für den Bereich der Abgabenverwa'ltung wurde dieses Rundsch.reiben an die Finanz­
landesdirektion für Kärnten weitergegeben. Weitere DurchfUhrungsrichtlinien 
genereller Natur s~ndhiezu seitens des Bundesministeriums für Finanzen nitht 
erlassen worden. 

Für den Bere; ch der Zoll verwa.l tung ist zusätzl i eh del4 Erl aß des Bundesmi ni ster; ums 
für Finanzen vorn 1. Juni 1977, GZO,..140/7-Ill/A/77, an die Finanzlandesdirektion 
für Kärnten ergangen. 

I~=-
Das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes und der Erlaß des Bundesministeriums 
fUr Finanzen beziehen sich ausschließlich auf Fragen der slowenischen Volks-
gruppe 1" Karnten, da a1ese im Lusammennang mit der Verordnung der Bundesregierung, 
BGß1.Nr. 307/77, ergangen sind." 

Zu 3): 
Das erwähnte Rundschreiben des Bundeskanzleramtes bildete den Gegenstand von 
Beratungen in den Parteiengesprächen vom 24. Juni 1977 und wurde von den 
Parteienvertretern gebilligt. 
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Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst abgesti~nt. 

Zu 4 t:. 
Das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes wurde an alle Bundesministerien 
und das Amt der Kärntner Landesregierung, der Erlaß des BundcsministerhJms 
fUr Finanzen an die Finanzlandesdirektion fUr Kärnten gerichtet. 

Zu 5) :_ 

Da das mehrfach erwähnte Rundschreiben des Bundeskanzleramtes den 
Gegenstand von Parteiengesprächen gebi)det hat, kann davon ausgegangen werden, 
daß dieses den fragestellenden Abgeordneten bekannt ist, da der an erster 
Stel1~genannte Fragesteller als Experte der österreichischenVolkspartei 
an den Beratungen teilgenommen hat. Ober Wunsch kann jedoch der Text des 
gegenständlichen Rundschreibens bekanntgegeben werden. 

Eine Kopie des BMF:-Erlasses vom 1. Juni 1977, GZ 0-140!7-III/Aj77, ist 
beigeschlossen. 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR FiNANZEN 

GZ. 0-1/W/'7-III/A/'77 
1';'",,,,, ....,,4" ... .;,., .............. ~n'~ (~l ",\r""Yl'l~i c;r-hpn f;"r"-r"Q"""'0 
~~ .. ~Ioo.""'''''''''''-''''''''.I..Io.t:> ............. ~ ._I"..L. -' .......... -' .. ,'~' .' ."". 

als Amtssprache; 
Maßnahmen i~ Bereich der 
Zollverwaltunr; 

An die 
Fin:::mz13.udesdirektion für K.3.rnten 

Kl a ~ e n f u r t 

A-l01S 

Hirnrnolpfor:g;:l~;so 4- 6 
Post!<!ch 2 
Wien 

Mit 1. Juli 1977 tritt die VeroI'dnung der Bundesregieru.ng 

über die BBstirill!lVng der Gerichte , Verwaltungsbehörden und 

sonstigen Dienststellen, vor denen die slowenisch~ Sprache 
. zusätzlich zur deutschen Sprache als Amtssprache zugelassen 

ist, in Kraft. 

Diese Verordnung hat zur Folge, daß die Amtssprachen­
regelung des Volksgruppengesetzes, BGBl.Nr. 396/1976, auch bei 
einigen ZollärJtern und Zollvlachabb)ilungen'Jn do .. Amtsbereich 

artzu':lenden ist .. 
Aus § 4 Abs. 1 dieser Vel(ordnung leitet das Bundes-

. ministerium. für Finanzen ab) daß die Regelung beim Zollalt"!t 
Klagenfurt als Finanzstrafbehörde erster Instanz und bei allen 
Zollämtern und ZollHaehabteilunEen in den Bezirken Villach-
Lp. ...... 71d, Klagenfurt-Land und Völkermarkt gilt. 

Es sind dies die Zollämter 
Bleiburg, Sceberßsattel, Loibltunnel, Rosenbach, 
\·JurzenpRß und Arnoldstein 

so·~ .. !ie das Zoll\·m.chabtcilungsinspcktorat Völke.rrr,arkt und 
die Zollv:achabteilungen 

Bach (mit Zollposten Leiflirü.~ des Zollarates Roben~:;tein), 

Aich, Bleiburg (G), Feistritz ob Bleiburg, 
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GI o1nc:m i tz, Eisenkappcl, Zell-Pfarre, Haidisch, 

Unterloibl, Feistritz im Hosental, l"1aria Elend, 

Schlatten, Lcdenitzen, Latschach, Finkenstein, 

Hic[5crsdorf, Arnoldstein (G), Thörl-Haglern (G), 

, . 

Bei der li'inanzl'ir..desdirektion als Behörd.e erster R~chts":" 

stufe im Zollvcrfahren ist die slowenische Sprache neberi de~' 

deutschen Spracbe gleichfalls 0.1;::5. Amtssprache zu.gelassen, 

';;-:mn d.ie örtliche Zust~ln(iiGkeit d.er Finan~nc1.ndesdirektion sich 

c.'J.l'ch U:!1stände bestürmt, die ir:1 Bereich der Be~~ir.ke Klagenfurt­

L3nd, Villach·-Itand und VöIkerE18rkt gelegen si.nd; bei der Finu.nz­

landesclirektion als Rechts.!TIi ttt~lbehörde ist sie dan...'l zuge­

lassen ,wenn das erstinsta.n.zliche Verf21lren (in deutscher 

,od.er ·slo·;,;enischer Sprache) bei einem der oben genannten Zoll­

ämter fsefün.rt \-Jurde .. 

Das Recht znr Ven:endlli"1g der slO\"/enischen Sprache haben 

I.l1!r österreichische Staatsbürger; es ka... ... lIi !}icht von einer 

~2 ..... '1gelhaften Beherrsehuug der deutschen Sprache oder einer 

formellen 1I Zugehörigkeit " zur slOWenischen Volksgr..lppe abhängig 

ge:;nHcht ,,,erden. Ausländer ~haben diesen Rechtsanspruch nicht; 

gegen die Ver;'lendung der slO\'ienischenSprache· im Verkehr mit 

Personen, die· slovlenisch s:prcchen, besteht jedoch kein Eiirr;and .. 

Zur ErfüllQ'1.g der aus der Amtssprachenregelung eI":Jach­

senden Verpflichtmigen ·~·lird die J?ina..."'1zlandesdirektion eingelp.den 

-. die bereits eingelei teten r'iaßnahmen zur Schulung und 

Unterstiitzung der O:::-gane der in Betra.ch"t komcrenden Zoll-· 

di.:mststellen in der ·VerHendung der slm-ienischen Sprache 

. (StB.ndarclformulierungen von Fragen, Aufforderungen u.dgl.) ," 

fortzusetzen, systmnatisch zu ordnen \uld zu intensivieren; 

7.11 den La Zoll vet'fahren v~!r, .. ,el1deten Vordrucken Übersetzu.ngen 

in die slo\'Jcnisdu SprCl<:he anzufertiGen oder anfertigen zu 

:Lascen, \·;obei die Priori tät nach dem. G.rn.d der "Iahrschein­

lichkeit dCß Bedarfes zuzuord.nen \'Jäl'e; 

.. 
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monatlich die hergestellten Übersetzungen zur ho. Infor­

nation vorzulegen; 

die GI'sane für ihr \~rhal ten im Zusa;!1.;'11cnhang mit der Ver­

;·,endung der slo\venischen Spro..che zu schulen .. 

Die Schulung hätte vor allem auch dahin. zu ßchen, daß 
Z~ .. 'ischcnfälle hei 'der Anwendung der Sprachenregelung ver:nied.8n 

... :erden. Dazu \-lira vor allem ~hören, daß die dcL' slQ1.-Jenischen·· 

s"" __ -""a~J.he nl' c'nt- nner· ka·'lID T;1~chtl' ge>n "P·~~m·""r:>n ner'~o'Il""n dl' '" l~; nr.. J.Jv __ _ ... .1.v v __ '- ( .... .:.. .d ... ~_ , .. ;)"::' .J.:.J'~ ... ~::t~ l,.._ ..I- u _oL, V ... ".'- ... _ 

Amtsha."1dlung in slo\'le!lischer Sprache begehren, höflich auf­

merksam machen, daß sie sich bis Z\lm Eintreffen eines slowenisch 
sprechenden Beamten g'edulden nögen; derartige Hinweise sollten 
möglichst in slowenischer Sprache, allenfalls unter Zuhilfe­

nahme vorbereite-eer 'llexte, gegeben \'ierclen. 

Im übrigen muß die Schulung und I"Iotivation der Beamten 

dei" ge~aueren do .. Einsicht in die GegeberL1.eiten überlassen 

bleiben. 

1977 06 01 
Für den Bundesminister: 

Dr. Gratschmayer 
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